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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1978

Norm

ABGB §970

ABGB §1295 IIe

ABGB §1299 G

ABGB §1313a IIIb

Rechtssatz

Zu den Schutzp5ichten des Gastwirtes gehört, einen durch Trunkenheit beeinträchtigten Gast in einer Weise aus dem

Lokal zu scha9en, dass dessen körperliche Integrität nicht beeinträchtigt wird, zumal die Beeinträchtigung gerade aus

der Erfüllung der Hauptleistung des Alkoholausschankes bewirkt wird. Wegen des erfahrungsgemäß in diesem

Zustand uneinsichtigen und häu<g aggressiven Verhaltens, ist vom Gastwirt bei der Entfernung eines solchen Gastes

die Anwendung besonderer Sorgfalt und ein entsprechendes geschicktes Verhalten zu verlangen (§ 1299 ABGB).
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Auch; nur: Zu den Schutzpflichten des Gastwirtes gehört, einen Gast in einer Weise aus dem Lokal zu schaffen,

dass dessen körperliche Integrität nicht beeinträchtigt wird. (T1)
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